
Stadt Weikersheim 
  
 

Beschlüsse Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2025,  
Nr. GR/2025/07 

 
I. Öffentlich 
 
1. Bürgerfragestunde 
 
1.1. Tempo 30 in der Hauptstraße/Altstadt 
 
1.2. Württemberger Hof - Stellplätze 
 
1.3. Wildes Parken in der Hauptstraße auf Höhe der Fa. Laukhuff 
 
 
2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und 

allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt 
 
----- 
 
 
3. Forstwirtschaft der Stadt Weikersheim - Betriebsplan 2026 

Vorlage: GR/2025/217 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen     
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem vorgelegten Bewirtschaftungsplan 2026 zu. 
 
 
4. Logierhaus Weikersheim 

- Beauftragung der Architektenleistungen für den Umbau Brandschutz 
Vorlage: GR/2025/213 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen     
 
Beschluss: 
 
Für die Umbauarbeiten zum Brandschutz im Logierhaus Weikersheim wird das 
Architekturbüro Martin Wypior für die Leistungsphasen 4-8 der HOAI mit einer vorläufigen 
Auftragssumme von 30.578,- € (brutto) beauftragt. 
 
 
5. Bebauungsplan Bismarck-Quartier 

- Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss 
Vorlage: GR/2025/214 

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen   Ja 15  Nein 1  Enthaltung 0  Befangen 0   
 
 



 
Beschluss: 
 
1. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander  
    schließt sich der Gemeinderat dem in der beiliegenden Aufstellung dargestellten  
    Abwägungsvorschlag der Verwaltung an. 
 
2. Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Bismarck-Quartier“ gem. § 13a BauGB  
    i.V.m. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 
 
3. Der Gemeinderat beschließt außerdem die dem o.g. Bebauungsplan zugeordneten  
    örtlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO als Satzung. 
 
4. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Satzungsbeschlüsse öffentlich bekanntzumachen  
    und dem Landratsamt Main-Tauber- Kreis anzuzeigen. Der Bebauungsplan sowie die  
    dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften treten mit der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
6. Gründung einer Jagdgenossenschaft 

- Einberufung der Jagdgenossenschaftsversammlung 
- Zustimmung zur Satzung der Jagdgenossenschaft 
- Verzicht auf die Selbständigkeit der gemeindlichen Eigenjagdbezirke 
Vorlage: GR/2025/216 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen     
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt, die Versammlung der Jagdgenossenschaft Weikersheim auf 

Mittwoch, den 27.01.2026, um 18.30 Uhr im Rathaus Weikersheim, Sitzungssaal, 
einzuberufen. 

 
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Tagesordnungspunkte für die Versammlung 

aufzustellen und im Amtsblatt der Stadt Weikersheim zu veröffentlichen. 
 
3. Ferner wird zugestimmt, dass der Bürgermeister als Versammlungsleiter die 

Jagdgenossenschaftsversammlung leitet, Herr Dr. Neureither vom Büro Schwing Hecht 
Dr. Neureither als fachtechnischer Berater die Jagdgenossenschaftsversammlung 
begleitet und Frau Wittfeld von der Stadtverwaltung zur Schriftführerin bestellt wird.  

 
4. Dem als Anlage beigefügten Entwurf der Satzung der Jagdgenossenschaft wird 

zugestimmt. 
 
5. Dem Beschluss der Jagdgenossenschaft, die Verwaltung der Jagdgenossenschaft dem 

Gemeinderat gemäß den gesetzlichen Regelungen zu übertragen, wird unter der 
Voraussetzung zugestimmt, dass der vorgelegte Satzungsentwurf ohne inhaltliche 
Änderungen von der Jagdgenossenschaftsversammlung als Satzung beschlossen wird. 

 
6. Die Aufgaben nach § 11 Nr. 2 und Nr. 3 a) - e) und g) - k) der Satzung werden zur 

dauernden Erledigung auf den Bürgermeister übertragen.  
 
Sollte die Verwaltung der Jagdgenossenschaft durch Beschluss der 
Jagdgenossenschaftsversammlung wieder dem Gemeinderat übertragen werden, verzichtet 
die Stadt Weikersheim gemäß § 10 Abs. 4 JWMG für den Zeitraum der gesetzlichen 
Mindestpachtzeit auf die Selbständigkeit der gemeindlichen Eigenjagdbezirke. 
 



 
7. Annahme von Spenden an die Kommune - Beschluss gemäß § 78 Absatz 4  

der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen     
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der Spenden zu. 
 
 
8. Auflegung von Sitzungsniederschriften 
 

- Gemeinderat vom 19.11.2025 
 
 
9. Verschiedenes und Anfragen 
 
9.1. Neubau Fußgängerbrücke am ZOB - Vergabe Aufzug 
 
9.2. Jahresabschlussreden 
 
 
Weikersheim, 13.01.2026 
Schimmel, Hauptamtsleiter  
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